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Etwas, das mir
besonders wichtig ist
Persönlichkeiten antworten dem Schweizer Spiegel

Für den Beitritt
der Schweiz
zur UNO

Von Prof. Dr. Hans Haug,
Präsident des Schweiz. Roten
Kreuzes, Bern

In der am 22. Dezember 1971 zu
Ende gegangenen 26. Session

hat die UN-Generalversammlung

zwei Beschlüsse gefasst,
die den Beitritt der Schweiz zur
Weltorganisation erleichtern
dürften. Es handelt sich um die
mit 76 gegen 35 Stimmen
angenommene Entschliessung, worin
die Regierung der Volksrepublik
China als allein berechtigt
erklärt wird, den durch die
Satzung der «Republik China»
reservierten Sitz einzunehmen,
und um die Wahl des
Oesterreichers Kurt Waldheim zum
neuen Generalsekretär. Der
erste Beschluss ist als wichtiger
Schritt zur Universalität der
UNO zu werten; vom zweiten
ist als Auswirkung zu erwarten,
dass im Generalsekretariat das

Verständnis für den Willen der
Schweiz, auch als UN-Mitglied
die dauernde Neutralität
aufrechtzuerhalten, weiter wächst.
Am 21. Dezember 1971 hat der

Bundesrat einen «Bericht über
das Verhältnis der Schweiz zu
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den Vereinten Nationen und
ihren Spezialorganisationen für
die Jahre 1969—1971»
veröffentlicht. Dieser Zwischenbericht

schliesst an den Hauptbericht

an, den die Landesregierung

1969 veröffentlicht hatte.
Der Bundesrat schildert in
diesem neuen Bericht, wie sich das
Zusammenwirken der Schweiz
mit der «technischen UNO» weiter

verstärkt und sich der unter
dem Wasser schwimmende
Eisberg, mit dem die vielfältige
Zusammenarbeit 1969 verglichen

wurde, weiter vergrössert
hat.
Der Bundesrat weist auch mit
Nachdruck auf die zunehmenden

Nachteile hin, die unser
Fernbleiben von der «politischen
UNO» zur Folge hat: Weil unser
Land von der Mitsprache und
Mitbestimmung in den

Hauptorganen und in zahlreichen
Nebenorganen der UNO
ausgeschlossen ist, erscheint die
ausgedehnte Mitwirkung im technischen

Bereich immer mehr als

Stückwerk. Ein der Schweiz so

naheliegendes Gebiet wie der
Ausbau des Völkerrechtes ist
heute ihrem Einfluss zu einem

grossen Teil entzogen. Ausserdem

erklärt der Bundesrat, dass

sich die UNO keineswegs in einer
der Neutralität zuwiderlaufenden

Richtung entwickelt habe.

Er glaubt sich zur Annahme
berechtigt, die UNO könnte daran
interessiert sein, dass die

Schweiz als Mitglied der
Weltorganisation ihr im Völkerrecht
verankertes Neutralitätsstatut
beibehält.
Wie schon 1969 plädiert der
Bundesrat auch im neuen Be¬

richt überzeugend für den
Beitritt der Schweiz zur UNO. Aber
auch jetzt wieder enthält er sich
eines Antrages an die Eidgenössischen

Räte, den Beitritt der
Schweiz zur UNO zu beschlies-
sen; er enthält sich auch einer
eindeutigen Erklärung, dass er
den Beitritt auf längere Sicht
anstrebe. Hingegen ist der
Bundesrat der Meinung («ohne die
Frage eines möglichen Beitritts
der Schweiz zur UNO präjudi-
zieren zu wollen»!), «dass das
Schweizervolk sich darauf
vorbereiten muss, in nicht allzu ferner

Zukunft einen Entscheid zu
fällen». Bis dahin sollen —- mit
Hilfe einer beratenden Kommission

ad hoc — weitere
Abklärungen vorgenommen und es

soll die objektive information
des Schweizervolkes weitergeführt

werden.
Das behutsame Vorgehen des
Bundesrates mag gute Gründe
haben, etwa die Rücksichtnahme

auf die im Schweizervolk
noch immer weit verbreitete
Skepsis gegenüber der UNO
oder die Zuerkennung einer
zeitlichen Priorität für die Regelung
der Beziehungen unseres Landes

zu den Europäischen
Gemeinschaften. Es lässt sich aber
auch die Ansicht vertreten, dass

der Bundesrat besser täte, seine

Absichten offen und eindeutig

zu erklären. In einer so

komplexen Frage der Aussenpolitik
muss der Bundesrat kraft seiner

überlegenen Sachkenntnis
Ziele setzen und Wege weisen;
nur so wird das Schweizervolk
zur Meinungsbildung angespornt
und auf die ihm zustehende letzte

Entscheidung vorbereitet.
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